
 
 

 

 
 

Ausbildungsplan   

 

 

 

Koch 
 

Köchin 

Ausbildungsbetrieb:  

Straße / PLZ / Ort:  

  

Auszubildende(r):  

Straße / PLZ / Ort  

  

Ausbildungszeit  von: bis:  

 

 

 

Sachliche und zeitl iche Gliederung der Berufsausbildung  

Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut 
Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung ist auf den folgenden Seiten niederge-
legt. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches,  
des Berufsschulunterrichtes und der Abschlussprüfung Teil 1 + 2 des/der Auszubildende(n) 
ist in den einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten. 
 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch beding-
ten Gründen oder aus Gründen in der Person des/der Auszubildende(n) bleiben vorbehalten. 

 
 
 

 
  
Unterschrift Ausbildungsbetrieb Unterschrift Auszubildende(r) 
 

 
  
       Gesetzliche/r Vertreter 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Teile des Ausbildungsberufsbildes / Zeitliche Richtwerte in Wochen 

 

Während der gesamten Ausbildungszeit zu vermitteln 
 
5.3.1 Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht 
5.3.2 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
5.3.3 Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
5.3.4 Digitalisierte Arbeitswelt 
 

1. bis 18. Ausbildungsmonat* 
5.2.1  Umgang mit Gästen und Teammitgliedern, a) – h) 
 
5.2.2 Annahme und Einlagerung von Waren, a) – f)  
 
5.2.3  Vor- und Nachbereitung von Arbeiten für die Speisenzubereitung sowie Einsatz   
 von Geräten, Maschinen und Arbeitsmitteln, a) – h)  
 
5.2.4 Anwendung der grundlegenden Arbeitstechniken in der Küche, a) – f) 
 
5.2.5 Wahrnehmung der grundlegenden Aufgaben im Service und Wirtschaftsdienst, a) – d) 
 
5.2.6 Zubereitung von einfachen Speisen und Gerichten, a) – c) 
 
5.2.7 Zubereitung von pflanzlichen Nahrungsmitteln und von Pilzen, a) – h) 
 
5.2.8 Zubereitung von Suppen, Soßen und Eintöpfen, a) – i) 
 
5.2.9 Verarbeitung und Zubereitung von Fleisch, a) – g) 
 
5.2.10 Verarbeitung und Zubereitung von Fisch, a) – e) 
 
5.2.12 Herstellung von Süßspeisen und Desserts, a)  
 
5.3.5 Durchführung von Hygienemaßnahmen, a) – e) 

          4 Wochen  
 
          4 Wochen  
 
          6 Wochen  
 
 
        10 Wochen  
 
          4 Wochen  
 
        12 Wochen  
 
        10 Wochen  
 
        12 Wochen  
 
          6 Wochen  
 
          4 Wochen  
 
          2 Wochen  
 
          4 Wochen  

19. bis 36. Ausbildungsmonat*  
5.2.7 Zubereitung von pflanzlichen Nahrungsmitteln und von Pilzen, i) 
 
5.2.9 Verarbeitung und Zubereitung von Fleisch, h) – j) 
 
5.2.10 Verarbeitung und Zubereitung von Fisch, f) – h) 
 
5.2.11 Herstellung und Verarbeitung von Teigen und Massen, f) – h) 
 
5.2.12 Herstellung von Süßspeisen und Desserts, b) – f) 
 
5.2.13 Planung und Umsetzung des nachhaltigen Einsatzes von Geräten, Maschinen,   
 Arbeitsmitteln, Lebensmitteln und Ressourcen, a) – h)  
 
5.2.14 Anwendung der speziellen Hygienevorschriften in der Küche, a) – e) 
 
5.2.15 Zusammenstellung und Kennzeichnung von Speisen und Gerichten, a) – d) 
 
5.2.16 Sicherstellung von Warenflüssen sowie Kalkulation von Kosten und Preisen, a) – h) 
 
5.2.17 Küchentechnische Verwaltungsprozesse, a) – c) 
 
5.2.18 Beratung von Gästen sowie Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, a) – f) 
 
5.2.19 Anleitung und Führung von Mitarbeitenden, a) – h) 

          5 Wochen  
 
        11 Wochen  
   
          4 Wochen  
 
          6 Wochen  
 
          8 Wochen 
 
          6 Wochen 
 
 
          6 Wochen 
 
          4 Wochen 
 
          8 Wochen 
 
          4 Wochen 
 
          8 Wochen 
 
          8 Wochen 

* Die hier angegebenen Wochen beziehen sich auf eine Regelausbildungszeit von 36 Monaten. Eine evtl. vertraglich vereinbarte Verkürzung 
 der Ausbildungsdauer ist entsprechend zu berücksichtigen. 

 


















